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Degersheim, 1. August 2011 

 

 

In der Sommersession 2011 hat der Nationalrat an seiner ausserordentlichen Session „Kernenergie und 

alternative Energien“ zwei Motionen angenommen, welche die Aufhebung der finanziellen Deckelung bei der 

KEV verlangen. Falls der Ständerat in der Herbstsession 2011 diese Motionen ebenfalls annimmt, erteilt das 

Parlament den Bundesrat den Auftrag, eine revidierte Gesetzesvorlage auszuarbeiten, über welche das 

Parlament dann erneut debattieren wird. Auch wenn das Parlament dieser Gesetzesvorlage ohne Verzögerung 

zustimmen sollte, ist mit der Rechtskraft des Gesetzes nicht vor 2013 zu rechnen! 

 

 

Das bedeutet, dass die KEV weiterhin finanziell gedeckelt bleibt. Die vorhandenen finanziellen Mittel wurden 

voll verpflichtet, so dass die Warteliste nicht weiter abgebaut werden kann! 

 

 

Kontingent 2011 ist ausgeschöpft 

Der Bundesrat hat auf den 1. Januar 2011 eine Gesetzesrevision in Kraft gesetzt, welche es erlaubt, den max. 

Strompreiszuschlag ab 2013 von 0,6 auf 0,9 Rappen pro kWh anzuheben. Damit kann die max. 

Fördergeldsumme für Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu heute um 50% angehoben werden. 

 

Bei der Photovoltaik konnten mit dieser Erhöhung per 1. Juli 2011 alle PV-Anmeldungen vom 1. und 2. Mai 

2008 in die Förderung aufgenommen werden. Dies entspricht einem Zubaukontingent von 50 MW Leistung 

oder gut 1'800 Anlagen! Damit ist dieses Kontingent 2011 rund neun Mal grösser als die bisherigen jährlichen 

Zubaukontingente. 

 

 

 

Es heisst also weiterhin Geduld zu haben und möglichst viele PV-Anlagen anzumelden, damit die Politikerinnen 

und Politiker sehen, dass das Interesse an solchen Anlagen nach wie vor gross ist und die Förderung, bzw. 

Aufhebung der Deckelung unumgänglich ist! 


